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Verband der Elternvereine 
an den höheren Schulen Wiens 
Friedlgasse 53/4 
1190 Wien 

Herrn 
Min.Rat Dr. Felix Jonak 
Bundesmin. für unterricht und Kunst 
Minoritenplatz 5 
1010 Wien 

Betrifft: Zl. 12.690/2-III/2/93 

Wien, 25. 2. 1992 

Stellungnahme zu den Entwürfen für Novellen zum 
Schulpflichtgesetz, Schulorganisationsgesetz (15. SCHOG­
Novelle), Schulunterrichts- und Pflichtschulerhaltungs­
Grundsatzgesetz im Zusammenhang mit dem gemeinsamen 
Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder. 

Der Verband der Elternvereine an den Höheren Schulen Wiens dankt 
für die Übersendung der genannten Gesetzesentwürfe und nimmt wie 
folgt dazu Stellung: 

Von den Bestimmungen der vorliegenden Novellen ist unser Verband 
im wesentlichen nicht betroffen. Wir möchten aber betonen, daß das 
Anliegen der Integration von uns grundsätzlich begrüßt wird. 
Im Bereich der Schulen der 10 bis 15 jährigen sollten die Schul­
versuche gezielt fortgeführt und deren Ergebnisse abgewartet wer­
den. In den Fällen, wo alle Rahmenbedingungen gegeben sind - Be­
reitstellung der notwendigen Personalressourcen, Sicherstellung 
der Freiwilligkeit aller Beteiligten und Zustimmung der schulpart­
nerschaftlichen Gremien - sprechen wir uns für eine dementspre­
chende Förderung der Schulversuche durch die Schulbehörde aus. 
Die Einrichtung von Kollegs an den Bildungsanstalten für Kinder­
gartenpädagogik zur Ausbildung von Absolventen höherer Schulen 
(§ 95 - 98) wird ausdrücklich begrüßt. 

Für den Verband 

Jl. G0�J'w �-l 
Dr. Christine Krawarik 

Vorsitzende 
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Verband der Elternvereine 
an den höheren Schulen Wiens 

Friedlgasse 53/4 
1190 Wien 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner Ring 3 
1010 Wien 

Wien, 26. 2. 1993 

Der Verband der Elternvereine an den höheren Schulen Wiens 

übermittelt in der Beilage 25 Kopien seiner Stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Schulpflicht­

gesetz, das Schulorganisationsgesetz e 15. SCHOG - Novelle ) , 

das Schulunterrichts- und Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz­

gesetz im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Unterricht behinder­

ter und nicht behinderter Kinder novelliert werden soll. 

e Zl. 12.690/2-111/2/93 ) 

� Je (()Jo den Verband 

Brig�te Veleta � ) 
Schriftführerin / 

�,�·"l·� �-..J-t 
Dr. Christine Krawarik 

Vorsitzende 
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